
liche Leitungsvollmacht un ihre Ausübung, die finden dessen, was gesucht wird AngesichtsGrundlagen kiırchlichen Amterrechtes. Der Neue dieses trefflichen erkes drängt sich der
HE: beansprucht NıIC mehr Geltung Hr alle unsch und die Bitte die Autoren auf, Ssie
Christen der Kıirche des Westens, Iso uch für möchten och weıtere Teilgebiete des SI
die evangelischen Christen, sondern LIUT noch ın dieser Art bearbeiten.
für die Katholiken. INZ Peter Gradauer
Die Akzentsetzungen, die der 1983 1Im
Vergleich zu (© 1917 bringt, treten besonders ‚„Erfüllungsunvermögen”‘ In derklar 1 Teil des Buches, der dem erecC g-
wıdmet ist, Z Tage. Dieser Fragenbereich wird Rechtsprechun der Sacra Romana Rota rsprung
mit einem rechts- und theologiegeschichtlichen und Entwick unNng eines Ehenichtigkeits-
SOWwIı1e sozijal- un wirtschaftsgeschichtlichen ndes ın der katholischen Kırche. (Eichstätter

tudien, Neue Folge, Pustet-V.,ufri@ der Eheproblematik eingeleitet, wobe:i Kegensburg 19  S Kart 48,—uch ‚‚heiße Fisen‘ mutıg angefaßt und noch Of-
fene Wünsche deutlich ausgesprochen werden. Die rechts(fort-)bildende Funktion kirchlicher
Immer wird dabe:i die Entstehung un Entwick- Juris rudenz 15 (dt siıch aum einem anderen
lung des staatlichen Eherechtes ın Osterreich Prob embereich deutlicher VOT ugen tftühren als
mitberücksichtigt: den zentralen Regelungen des anhand der Ausbildung des Ehenichtigkeits-

grundes ‚‚Erfüllungsunvermögen‘“‘. Dessen Ur-kanonischen Eherechtes ird durchgehend die
entsprechende staatliche Rechtslage gegenüber- SPIunNng und Entwicklung aufzuzeigen unter-
gestellt. nımmt In der vorliegenden Studie, die
Im erecC lassen sich zahlreiche Ak- 981/82 VO: der Theologischen Fakultät der
zentverschiebungen egenüber dem (21C! 1917 Katholischen Universität FEichstätt als Inaugu-
erkennen. Sah das bis geltende kirchliche (38- ral-Dissertation ANSENOINIT! wurde.
setzbuch die Ehe allzu einseitig als Institution ZUT Im urz gehaltenen Teil versucht die theo-

logische und rechtliche Struktur der christlichenWeckung Lebens und Trst ın zweiter Linie
Ehe ZUu umreißen. 1er wird auf die FEhelehre desals ıne zu gegenseitigen persönlichen Bei-

stand der Gatten eingerichtete Gemeinschaft, 1 Vatikanums Bezug geENOMMEN und nıcht E
begreift der 1983 die kEhe als Bund, als letzt die Problematik des INOT coniugalıs AaNBC-
personales Bezugsverhältnis. Von diesem Bund sprochen. Bei letzterem erscheint MIır der Ansatz
wird gesagt, sSE1 ın gleicher Weise auf das Wohl W.s beachtenswert, demzufolge bei der eheli-
der Gatten wıe auf Zeugung und Erziehung Von chen Liebe tärker die voluntative Komponente
Nachkommenschaft hingeordnet. Folgerichtig veranschlagt werden muß, l INa  —; Z einer
wird der Ehekonsens NIC mehr als gegenseıtıge sachgerechten Würdigung der rechtlichen Rele-
Einraumung des ‚„1US ın P alterius‘“ - anz des INOT coniugalis gelangen.
schrieben, sondern als Willensakt, In dem Mann Der Teil stellt die Entwicklung des Ehenichtig-
und Tau sıch einander unwiderruflich selbst ın kKeitsgrundes ‚‚Erfüllungsunvermögen“‘ ın der
die ganzheitlich gesehene eheliche Lebens- und KRechtsprechung der SRR anhand deren rich-

tungsweisenden Entscheidungen dar. Die >Liebesgemeinschaft anheimgeben. Unverkenn-
bar 1st dabei die Ausrichtung auf personale erte stematische Analyse der einschlägigen Rotaent-
und auf den Schutz der subjektiven Rechte scheidungen der etzten Jahrzehnte ädt die Kri-
Diese personale Sichtweise der Ehe zeig sich terien, Neuansätze und Entwicklungslinien der
annn uch den gesteigerten Anforderungen Judikatur gut erkennen. Es werden uch die ein-

den hekonsens, Was gleichbedeutend iıst mıt schlägigen Passagen der nal] sıerten Rotaurteile
im vollen Wortlaut abgedruc Die Ausführun-einer ermehrung der diesbezüglichen Nichtig-
gen sind eiınerseıts theoretisch bedeutsam; ande-keitsgründe der Ehe uch In der ıschehenre-
rerseıts wird auch der Praktiker dankbar Seıin ürgelung, die schon seıit 1970 gilt, schlägt sıch der

personale pe deutlich nieder ın der KRespek- die vielen Kriterien und Argumente, die iıhm ür
lerung des Gewissens des nichtkatholischen schwierige Abgrenzungsfragen und Begrün-
Partners, besonders in Fragen der religiösen dungsprobleme wertvolle Hılfestellung eisten
Kindererziehung: darin zeigt sıch überdies be- können. Man denke dabei twa die Problema-

tik der Abgrenzung der incapacıtas assumendi
des CIC-
sonders deutlich die ökumenische Ausrichtung

VOIN detectus discretionis iudici Der entschei-
Den beiden Autoren ist 05 vorzüglich gelungen, dende weiterführende Neuansatz, den der Autor
mıit diesem Werk Z leich eın Lehrbuch für Stu- dankenswerterweise aufgreift, dürtfte ohl In
dierende und eın an  uch für Praktiker des der Sicht der Ehe als eiıner interpersonalen Wirk-
Kirchenrechtes sSschaften Die aterie ıst lichkeit erblickt werden.
gründlich und zuverlässig durchgearbeitet. Die Der Teil sich mıit terminologischen und
Angabe Vo ‚‚Can.,. „„Can 144 auf inhaltliıchen Fragen um Ehenichtigkeitsgrund

119 sSte. eın kleines Versehen dar; WUun- ‚„Erfüllungsunvermögen”‘ der kanonistischen
schenswert ware eventuell och ıne geschichtli- Literatur auseinander. Der Themenstellung der
che Einführung zur heuti kanonischen FEhe- Arbeit gemä wird die Literatur dabe:!i insoweiıt
schließungsform. Das Feh VOon Anmerkungen aufgegriffen, als diese entsprechende Fragen der
‚unter dem Strich‘“ ird wettgemacht durch eın Kota-Judikatur zu Gegenstand hat
ausführliches Literaturverzeichnis; eın umfang- ordert ım Ergebnis die Anerkennung des
reiches ‚‚Sachverzeichnis‘‘ erleichtert das Auf- ‚„‚Erfüllungsunvermögens““ als naturrechtliches
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liehe Leitungsvollmacht und ihre Ausübung, die 
Grundlagen kirchlichen Ämterrechtes. Der neue 
CIC beansprucht nicht mehr Geltung für alle 
Christen der Kirche des Westens, also auch für 
die evangelischen Christen, sondern nur noch 
für die Katholiken. 
Die neuen Akzentsetzungen, die der CIC 1983 im 
Vergleich zum CIC 1917 bringt, treten besonders 
klar im 2. Teil des Buches, der dem Eherecht ge­
widmet ist, zu Tage. Dieser Fragenbereich wird 
mit einem rechts- und theologiegeschichtlichen 
sowie sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen 
Aufriß der Eheproblematik eingeleitet, wobei 
auch „ heiße Eisen" mutig angefaßt und noch of­
fene Wünsche deutlich ausgesprochen werden. 
Immer wird dabei die Entstehung und Entwick­
lung des staatlichen Eherechtes in Osterreich 
mitberücksichtigt: den zentralen Regelungen des 
kanonischen Eherechtes wird durchgehend die 
entsprechende staatliche Rechtslage gegenüber­
gestellt. 
Im neuen Eherecht lassen sich zahlreiche Ak­
zentverschiebungen gegenüber dem CIC 1917 
erkennen. Sah das bisher geltende kirchliche Ge­
setzbuch die Ehe allzu einseitig als Institution zur 
Weckung neuen Lebens und erst in zweiter Linie 
als eine zum gegenseitigen persönlichen Bei­
stand der Gatten eingerichtete Gemeinschaft, so 
begreift der OC 1983 die Ehe als Bund, d. h. als 
personales Bezugsverhältnis. Von diesem Bund 
wird gesagt, er sei in gleicher Weise auf das Wohl 
der Gatten wie auf Zeugung und Erziehung von 
Nachkommenschaft hingeordnet. Folgerichtig 
wird der Ehekonsens nicht mehr als gegenseitige 
Einräumung des „ ius in corpus alterius" um­
schrieben, sondern als Willensakt, in dem Mann 
und Frau sich einander unwiderruflich selbst in 
die ganzheitlich gesehene eheliche Lebens- und 
Liebesgemeinschaft anheimgeben. Unverkenn­
bar ist dabei die Ausrichtung auf personale Werte 
und auf den Schutz der subjektiven Rechte . 
Diese personale Sichtweise der Ehe zeigt sich so­
dann auch an den gesteigerten Anforderungen 
an den Ehekonsens, was gleichbedeutend ist mit 
einer Vermehrung der diesbezüglichen Nichtig­
keitsgründe der Ehe. Auch in der Mischehenre­
gelung, die schon seit 1970 gilt, schlägt sich der 
personale Aspekt deutlich nieder in der Respek­
tierung des Gewissens des nichtkatholischen 
Partners, besonders in Fragen der religiösen 
Kindererziehung: darin zeigt sich überdies be­
sonders deutlich die ökumenische Ausrichtung 
des neuen CIC. 
Den beiden Autoren ist es vorzüglich gelungen, 
mit diesem Werk zugleich ein Lehrbuch für Stu­
dierende und ein 1-fandbuch für Praktiker des 
Kirchenrechtes zu schaffen. Die Materie ist 
gründlich und zuverlässig durchgearbeitet. Die 
Angabe von „can. 141" statt „can. 144" auf 
S. 119 stellt ein kleines Versehen dar; wün­
schenswert wäre eventuell noch eine geschichtli­
che Einführung zur heutigen kanonischen Ehe­
schließungsform. Das Fehlen von Anmerkungen 
„unter dem Strich" wird wettgemacht durch ein 
ausführliches Literaturverzeichnis; ein umfang­
reiches „Sachverzeichnis" erleichtert das Auf-

finden dessen, was gesucht wird. Angesichts 
dieses trefflichen Werkes drängt sich der 
Wunsch und die Bitte an die Autoren auf, sie 
möchten noch weitere Teilgebiete des neuen ClC 
in dieser Art bearbeiten. 
Linz Peter Grada11er 

WEBER JOSEF, ,,Erfiil11mgs11nvermöge11" in der 
Reclr tsprecl11111g der Sacra Romana Rota. Ursprung 
und Entwicklung eines neuen Ehenichtigkeits­
grundes in der katholischen Kirche. (Eichstätter 
Studien, Neue Folge, Bd. 17). (218.) Pustet-V., 
Regensburg 1983. Kart. DM 48,-. 

Die rechts(fort-)bildende Funktion kirchlicher 
Jurisprudenz läßt sich an kaum einem anderen 
Problembereich deutlicher vor Augen führen als 
anhand der Ausbildung des Ehenichtigkeits­
grundes „Erfüllungsunvermögen". Dessen Ur­
sprung und Entwicklung aufzuzeigen unter­
nimmt W. in der vorliegenden Studie, die im 
WS 1981/82 von der Theologischen Fakultät der 
Katholischen Universität Eichstätt als lnaugu­
ral-Dissertation angenommen wurde. 
Im kurz gehaltenen 1. Teil versucht W. die theo­
logische und rechtliche Struktur der christlichen 
Ehe zu umreißen. Hier wird auf die Ehelehre des 
II. Vatikanums Bezug genommen und nicht zu­
letzt die Problematik des amor coniugalis ange­
sprochen. Bei letzterem erscheint mir der Ansatz 
W.s beachtenswert, demzufolge bei der eheli­
chen Liebe stärker die voluntative Komponente 
veranschlagt werden muß, will man zu einer 
sachgerechten Würdigung der rechtlichen Rele­
vanz des amor coniugalis gelangen. 
Der 2. Teil stellt die Entwicklung des Ehenichtig­
keitsgrundes „Erfüllungsunvermögen" in der 
Rechtsprechung der SRR anhand deren rich­
tungsweisenden Entscheidungen dar. Die sy­
stematische Analyse der einschlägigen Rotaent­
sd,eidungen der letzten Jahrzehnte läßt die Kri­
terien, Neuansätze und Entwicklungslinien der 
Judikatur gut erkennen. Es werden auch die ein­
schlägigen Passagen der analysierten Rota urteile 
im vollen Wortlaut abgedruckt. Die Ausführun­
gen sind einerseits theoretisch bedeutsam; ande­
rerseits wird auch der Praktiker dankbar sein für 
die vielen Kriterien und Argumente, die ihm für 
schwierige Abgrenzungsfragen und Begrün­
dungsprobleme wertvolle Hilfestellung leisten 
können. Man denke dabei etwa an die Problema­
tik der Abgrenzung der incapacitas assumendi 
vom defectus discretionis iudicii. Der entschei­
dende weiterführende Neuansatz, den der Autor 
dankenswerterweise aufgreift, dürfte wohl in 
der Sicht der Ehe als einer interpersonalen Wirk­
lichkeit erblickt werden. 
Der 3. Teil setzt sich mit terminologischen und 
inhaltlichen Fragen zum Ehenichtigkeitsgrund 
„ Erfüllungsunvermögen" in der kanonistischen 
Literatur auseinander. Der ThemensteUung der 
Arbeit gemäß wird die Literatur dabei insoweit 
aufgegriffen, als diese entsprechende Fragen der 
Rota-Judikatur zum Gegenstand hat. 
W. fordert im Ergebnis die Anerkennung des 
„ Erfüllungsunvermögens" als naturrechtliches 
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Hindernis und als eigenständigen Ehenichtig- soll Dieses ‚‚Mitwirkungsrecht‘“‘ unterscheidet
keitsgrund 198) Freilich könnte gerade die sich einerseıts VO: den Beispruchsrechten, ande-
Diskussion den Tatbestand ‚„‚Erfüllungsun- rerseıts VO  —; der umgekehrten Konstruktion der
vermögen‘””, die siıch keineswegs blo(ß uf den Mitwirkun eines Oberen bei Kechtshandlungen
mian sondern uch auf die Begründung un Untergeor neter, ennn In beiden Fällen T1 die
den In alt dieses Ehenichtigkeitsgrundes CI - Mitwirkung als ‚„Gegenüber‘ zutage. Das
streckte, Impulse tür eın Überdenken der her- ‚‚Mitwirkungsrecht”‘ habe ber seine ekklesiolo-
kömmlichen Naturrechtsauffassung liefern. gische Grundlage ım Partizipations- un 00pe-Linz Helmuth Pree rationsprinzip und brauche nicht, wıe twa Bei-

spruchsrechte, eigens eingeräumt werden,
sondern stehe dem Priesterrat kraft der WeiheKOTZULA STEPHAN, Der Priesterrat. Ekklesio- seiner Mitglieder und des VO ihnen ausgeübtenlogische Prinzipien und kanonistische Verwirkli-

chung. (Eine rechtstheologische Studie) (Erfur- presbyteralen Dienstes Es beinhalte das Ini-
ter Theologische tudien, 43) 360.) St_- tiatıvrecht (es Tag sıch, ob nicht uch das [1UI1-

Benno-V., Leipzig 19  S art mehr ın Ca  3 5008 statujerte ‚‚recıpere" In die-
SE INn verstanden werden könnte), das In-

unterniımmt CS, den Vo Vatikanum g - formationsrecht, das Konsultations- und das
schaffenen Priesterrat historisch, ekklesiologisch Mitentscheidungs- bzw. Beschlußrecht Was die
und kanonistisch j} betrachten, wobei ıhm
besonders um die Ermuittlun der ekklesiolo

Durchsetzbarkeit anlangt, annn einerseiıts der

r hinsichtlich
D’riesterra: reC! belangt werden, Wenn SeIN

schen Prinzipien des Konzi Handeln nicht dem Wohl der iözese entspricht,Priesterrates und ıl  3 deren Umsetzung ın die andererseits müßte der Priesterrat eın Beschwer-
kirchliche Rechtspraxis geht. Die geschichtlichen derecht ıne höhere nstanz haben, Zn der
Erscheinungsformen presbyteraler itwir- Bischof den KRat des Priesterrates zu Schaden
kungsgremien bei der Leitung der Diözese WEeTl- der lözese übergeht.den anhand einschlägiger lehrhafter Aussagenund kirchenrechtlicher Normen bis ıIn die Früh-

Im Gc ıst UT ersteres vorgesehen
can. 501 Teil behandelt die kanonisti-

eıt der Kırche zurückverfolgt eil Dabei ird sche Ausgestaltung des Priesterrates ın VOI-
Ul. gezeigt, wıe die zunächst selbstverständli- schiedenen nachkonziliaren Dokumenten des
che Mitwirkun des Presbyteriums ın der Lei- Apostolischen Stuhles und 1Im Schema e Po-
tung der (UOrts ırche 1m Mittelalter durch die pulo Dei“ VO  - 1977 kritisiert namentlich das
Ausbildung des Domkapitels den Rand g- Erlöschen des Priesterrates während der Sedis-
drängt wurde. Teil wendet sich den ekklesio- vakanz und die Bestellung der Mitglieder des
logischen Prinzipien des Priesterrates Z} wobei Konsultorenkollegs (ausschließliches Ernen-
ebenfalls auf die dem Vatikanum vorauslie- nungsrecht des Bischofs hne jede Beteiligunggenden Verhältnisbestimmungen VO  —; Bischof der diözesanen Presbyterschaft; 342{f.), des-
un Priester zurückgegriffen wird Die einschlä- gleichen die Nichtbeteiligung des Priesterrates
gıgen Lehren des {1 Vatikanums werden einer der Wahl des Diözesanbischofs
geNaUEN Analyse unterzogen, die eıt ber den S 356)Priesterrat sıch hinausgeht (Grundfragen der Obwohl das Schema un der CIC/1983
Kirchenverfassung und des kirchlichen mts- VOIINn Vt. N1IC! mehr verwertet werden konnten,verständnisses; Zuordnung VO  3 Bischof un hat seine Studie fundamentale Bedeutung ür die
Presbyter; Verhältnis VO Weihe un Jurisdik- einschlägigen Bestimmungen des Gesetz-
10N), dann das ekklesiologische un kir- buches, welche ja nicht zuletzt Frucht der konzi-
chenrechtliche Wesen des Presbyteriums Zzu CT - liaren Aussagen und der nachkonziliaren Dis-
äutern. Teil 11 analysiert die Konzeption des kussion sind Das Werk zeichnet sıch aus durch
DPriesterrates ın den Vorbereitungsdokumenten gründliche Analysen der Quellen, übersichtliche
7zu Vatikanum und In den verschiedenen Gliederung, klare Gedankenführung und Dik-
Einzelaussagen des Konzils (bes ın ‚„‚Presbytero- HOnN.

Ordinis 7u) Dabei wird klar, worın ekkle- INZ Helmuth Pree
siologisch die Vorrangstellung des Priesterrates
VOT den anderen diözesanen äten, remien
und Instanzen besteht. Fr hat als ‚vdena des Bi- GRUNDEL (He.), Recht und Sittlich-

keit (Studien Zzur theologischen Ethik, 10)schofs‘‘ die Funktion einer ‚‚repraesentatio gu- Universitätsverlag, Freiburg/Sch WEel17zbernativa”, wobei die Kepräsentation sowohl 1982 KartVerkörperung als uch e  etung des Presbyte-
TUumMS beinhaltet. Der vorliegende Band enthält die Referate, die

schlägt für die kanonistische Umsetzung der auf dem Kongreis der Moraltheologen und
konziliaren Konzeption des Priesterrates 1ne Sozialethiker 1979 ın München gehalten wurden.
kirchenrechtlich eue Rechtsform das VO  — Die ematik ‚Recht und Sittlichkeit‘ wird 11-
ihm enannte Mitwirkungsrecht“ terdisziplinär aufgerollit: Aus dem Blickwinkel

238 .} das der atsache Kechnung tragt, dafs der (Rechts-)Philoso hie, der Moral- un Fun-
der Priesterra N1IC! Aur konsultativ, sondern damentaltheologie, Kechtswissenschaft all-
kooperativ (freilich 1m Rahmen des Prinzips der gemeın und des Kirchenrechts 1Im besonderen.
COMMUNIO hıerarchica, derzufolge der Bischof 1C ZIUTr für die Kirchenrechtstheologie ZW
immer die Letztentscheidung hat) atıg werden Kirchenrechtstheorie, sondern uch für die all-
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Hindernis und als eigenständigen Ehenichtig­
keitsgrund (S. 198). Freilich könnte gerade die 
Diskussion um den Tatbestand „Erfüllungsun­
vermögen", die sich keineswegs bloß auf den 
Umfang, sondern auch auf die Begründung und 
den Inhalt dieses Ehenichtigkeitsgrundes er­
streckte, Impulse für ein Oberdenken der her­
kömmlichen Naturrechtsauffassung liefern . 
Linz He/11111//r Pree 

KOTZULA STEPHAN, Der Priesterral. Ekklesio­
logische Prinzipien und kanonistische Verwirkli­
chung. (Eine rechtstheologische Studie). (Erfur­
ter Theologische Studien, Bd. 43). (360.) St.­
Benne-V., Leipzig 1983. Kart. 
K. unternimmt es, den vom n. Vatikanum ge­
schaffenen Priesterrat historisch, ekklesiologisch 
und kanonistisch zu betrachten, wobei es ihm 
besonders um die Ermittlung der ekklesiologi­
schen Prinzipien des Konzils hinsichtlich des 
Priesterrates und um deren Umsetzung in die 
kirchliche Rechtspraxis geht. Die geschichtlichen 
Erscheinungsformen presbyteraler Mitwir­
kungsgremien bei der Leitung der Diözese wer­
den anhand einschlägiger lehrhafter Aussagen 
und kirchenrechtlicher Normen bis in die Früh­
zeit der Kirche zurückverfolgt (Te il Q. Dabei wird 
u. a. gezeigt, wie die zunächst selbstverständli­
che Mitwirkung des Presbyteriums in der Lei­
tung der Ortskirche im Mittelalter durch die 
Ausbildung des Domkapitels an den Rand ge­
d rängt wurde. Teil II wendet sich den ekklesio­
logischen Prinzipien des Priesterrates zu, wobei 
ebenfalls auf die dem II. Vatikanu m vorauslie­
genden Verhältnisbestimmungen von Bischof 
und Priester zurückgegriffen wird. Die ein schlä­
gigen Lehren des II. Vatikanums werden einer 
genauen Analyse unterzogen, die weit über den 
Priesterrat an sich hinausgeht (Grundfragen der 
Kirchenverfassung und des kirchlichen Amts­
verständnisses; Zuordnung von Bischof und 
Presbyter; Verhältnis von Weihe und Jurisdik­
tion), um dann das ekklesiologische und kir­
chenrechtliche Wesen des Presbyteriums zu er­
läutern. Teil 111 analysiert die Konzeption des 
Priesterrates in den Vorbereitungsdokumenten 
zum II. Vatikanum und in den verschiedenen 
Einzelaussagen des Konzils (bes. in „ Presbytero­
rum Ordinis 7"). Dabei wird klar, worin ekkle­
siologisch die Vorrangstellung des Priesterrates 
vor den anderen diözesanen Räten, Gremien 
und Instanzen besteht. Er hat als „Senat des Bi­
schofs" die Funktion einer „ repraesentatio gu­
bernativa", wobei die Repräsentation sowohl 
Verkörperung als auch Vertretung des Presbyte­
riums beinhaltet. 
K. schlägt für die kanonistische Umsetzung der 
konziliaren Konzeption des Priesterrates eine 
kirchenrechtlich neue Rechtsform vor: das von 
ihm so genannte „Mitwirkungsrecht" 
(5. 238 ff.), das der Tatsache Rechnung trägt, daß 
der Priesterrat nicht nur konsultativ, sondern 
kooperativ (freilich im Rahmen des Prinzips der 
comrnunio hierarch ica, derzufolge der Bischof 
immer die Letztentscheidung hat) tätig werden 
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soU. Dieses „Mitwirkungsrecht" unterscheidet 
sich einerseits von den Beispruchsrechten, ande­
rerseits von der umgekehrten Konstruktion der 
Mitwirkung eines Oberen bei Rechtshandlungen 
Untergeordneter, denn in beiden Fällen tritt die 
Mitwirkung als „Gegenüber" zutage. Das 
,,Mitwirkungsrecht" habe aber seine ekklesiolo­
gische Grundlage im Partizipations- und Koope­
rationsprinzip und brauche nicht, wie etwa Bei­
spruchsrechte, eigens eingeräumt zu werden, 
sondern stehe dem Prieste.rrat kraft der Weihe 
seiner Mitglieder und des von ihnen ausgeübten 
presbyteralen Dienstes zu. Es beinhalte das Ini­
tiativrecht (es fragt sich, ob nicht auch das nun­
mehr in can. 500 § 1 statuierte „ recipere" in die­
sem Sinn verstanden werden könnte), das In­
formationsrecht, das Konsultations- und das 
Mitentscheidungs- bzw. Beschlußrecht. Was die 
Durchsetzbarkeit anlangt, so kann einerseits der 
Priesterrat rech tlich belangt werden, wenn sein 
Handeln nicht dem Wohl der Diözese entspricht, 
andererseits müßte der Priesterrat ein Beschwer­
derecht an eine höhere Instanz haben, wenn der 
Bischof den Rat des Priesterrates zum Schaden 
der Diözese übergeht. 
Im neuen CIC ist nur ers teres vorgesehen 
(can. 501 § 3). Teil IV behandelt die kanonisti­
sche Ausgestaltung des Priesterrates in ver­
schiedenen nachkonziliaren Dokumenten des 
Apostolisch en Stuhles und im Schema „De Po­
pulo Dei" von 1977. K. kritisiert namentlich das 
Erlöschen des Priesterrates während der Sedis­
vakanz und die Bestellung der Mitglieder des 
Konsultorenkollegs (ausschli eßliches Ernen­
nungsrecht des Bischofs ohne jede Beteiligung 
der diözesanen Presbyterschaft; S. 342 f.), des­
gleichen die Nichtbeteiligung des Priesterrates 
an der Wahl des neuen Diözesanbischofs 
(5. 356). 
Obwohl das Schema ClC/1980 und der CIC/1983 
vom Vf. nicht mehr verwertet werden konnten, 
hat seine Studie fundamentale Bedeutung für die 
einschlägigen Bestimmungen des neuen Gesetz­
buches, welche ja nicht zuletzt Frucht der konzi­
liaren Aussagen und der nachkonziliaren Dis­
kussion sind. Das Werk zeichnet sich aus durch 
gründliche Analysen der Quellen, übersichtliche 
Gliederung, klare Gedankenführung und Dik­
tion. 
Linz He/111111/1 Pree 

GRUNDEL JOHANNES (Hg.), Recht und Silllich­
keit. (Studien zur theologischen Ethik, Bd. 10). 
(159.) Universitätsverlag, Freiburg/Schweiz 
1982. Kart. 

Der vorliegende Band enthält die Referate, die 
auf dem 19. Kongreß der Moraltheologen und 
Sozialethiker 1979 in München gehalten wurden. 
Die Thematik „Recht und Sittlichkeit" wird in­
terdisziplinär aufgerollt: Aus dem Blickwinkel 
der (Rechts-)Philosophie, der Moral- und Fun­
damentaltheologie, der Rech tswissenschaft all­
gemein und des Kirchenrechts im besonderen. 
Nicht nur für die Kirchenrechtstheologie bzw. 
Kirchenrechtstheorie, sondern auch für die all-


